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§ 53 StVO 1960

StVO 1960 - Stral3enverkehrsordnung 1960

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

1. (1)Die Hinweiszeichen weisen auf verkehrswichtige Umstdnde hin. Hinweiszeichen sind die folgenden Zeichen:

1a. ,PARKEN"

Dieses Zeichen kennzeichnet einen Parkplatz oder einen Parkstreifen.
1. 2c.,Kennzeichnung eines Schutzweges und einer Radfahrertberfahrt”

Dieses Zeichen kennzeichnet die Fortsetzung eines Geh- und Radwegs sowie eines gemeinsam gefuhrten Geh- und
Radwegs fir die Uberquerung der Fahrbahn durch FuRganger und Radfahrer. Fiir die Anbringung dieses Zeichens
gelten die Bestimmungen der Z 2a sinngemal3.

1. 2d.Unterfuhrung

Dieses Zeichen kennzeichnet eine FulRgangerunterfuhrung.
1. a)

Diese Zeichen zeigen den weiteren Verlauf einer Autobahn oder AutostraBe und die nachste Ausfahrt an. Ein Zeichen
nach a) ist etwa 1000 m, ein Zeichen nach b) etwa 700 m oder, wenn ein Zeichen nach c) nicht angebracht wird, etwa
500 m, ein Zeichen nach c) etwa 400 m vor dem Beginn einer Ausfahrt aus einer Autobahn oder Autostral3e
anzubringen; ein Zeichen nach d) ist etwa 1000 m vor dem Beginn einer Ausfahrt zu einer anderen Autobahn oder
AutostralBe anzubringen.

1. a)


file:///

Diese Zeichen zeigen eine Ausfahrt aus einer Autobahn oder Autostral3e an. Ein Zeichen nach a) ist am Beginn der
Ausfahrt, ein Zeichen nach b) am Ende der Ausfahrt auf der linken Seite anzubringen.
1. a)

Diese Zeichen kiindigen auf StraRen mit Richtungsfahrbahnen einen Wechsel der Richtungsfahrbahn an, und zwar ein

Zeichen nach a) die Uberleitung des Verkehrs von einer dann gesperrten Richtungsfahrbahn auf die Gegenfahrbahn,

ein Zeichen nach b) die Ruckleitung zum getrennten Richtungsverkehr. Auf den Zeichen ist die Anzahl und der Verlauf

der zur Verfugung stehenden Fahrstreifen anzuzeigen. In den Pfeilen kdnnen auch Hinweise auf Beschrankungen oder

Verbote enthalten sein. Auf den Zeichen kénnen auch Entfernungsangaben angebracht werden.

1. 29.,Ende einer Fahrradstrale, einer Schulstral3e, eines Radweges oder eines Geh- und Radweges ohne

Benitzungspflicht“Ein roter Querbalken von links unten nach rechts oben in den Zeichen nach Z 26, 26a, 27, 28
und 29 zeigt das Ende der jeweiligen Fahrradstral3e, SchulstralRe oder Radfahranlage an.

In Kraft seit 01.07.2024 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 53 StVO 1960
	StVO 1960 - Straßenverkehrsordnung 1960


